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2.   Gegenstand der Förderung 

Gegenstand der Förderung sind

a)  Investitionen beim Bau (Neubau, Umbau, Erweiterung oder Sanierung) und bei technischen Einbauten 
in Spielstätten (Veranstaltungs- und Probenräume oder Freilichtbühnen) für historische 
Heimatschauspiele; ebenfalls gefördert wird der Erwerb einschließlich Umbau oder Instandsetzung eines 
Gebäudes, soweit dadurch ein an sich notwendiger Neu- oder Erweiterungsbau für die Spielstätte eines 
historischen Heimatschauspiels entbehrlich ist (Investitionsförderung);

 
b)  innovative Einzelveranstaltungen und -projekte, bei denen der Zweck der Heimatpflege im Vordergrund 
steht (Einzelförderung).

 


